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Nr.7388/6
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Nr.7389/6
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AUFGEHOBEN

durch neues Ortsrecht

Siehe Bebauungsplan Nr. 654 1.Änd.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

Zweckbestimmung: Einzelhandel/Lebensmittelverbrauchermarkt

SO

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB; §§ 16-20 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

z.B. III

Grundflächenzahl (GRZ)

Höhe baulicher Anlagen in Metern über Normalhöhennull (NHN)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

abweichende Bauweise

a

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Gebietsbezeichnung

GRZ

Bauweise

Vollgeschosse

WA: Bauweise

SO: Höhe baulicher Anlagen

GFZ

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

WA

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen

PG

z.B. 0,3

OK max.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur

und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

St

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten

Private Grünflächen, Zweckbestimmung:

Spielplatz, Spielplatzbereich "C"

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Zufahrten

Private Straßenverkehrsflächen

offene Bauweise

o

nur Einzelhäuser zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

E

ED

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

besonderer Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter Bereich

Lärmpegelbereiche, z.B. LPB IV

Darstellungen ohne Normcharakter

geplante Fuß- und Radwegeverbindung innerhalb der privaten

Grünfläche (siehe textliche Festsetzungen)

Mit einem Leitungsrecht (L) zugunsten des zuständigen

Versorgungsträgers (Gas) zu belastende Fläche

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen,

deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

(mit Altlastenflächen-Nummer)

Gemarkung Velbert Flur 29,30 und 31 Maßstab: 1:500

Die Plangrundlage hat den Stand vom

15. Mai 2012 und entspricht den Anforder-

ungen des § 1 der Planzeichenverordnung

vom 18.12.1990.

Die Festlegung der städtebaulichen

Planung ist geometrisch eindeutig.

Entwurf in der Fassung vom 12.06.2012

Abteilung 3.1 Umwelt- und Stadtplanung

Auf Beschluss des Umwelt- und Planungs-

ausschusses der Stadt vom 02. 07. 2012 und

nach ortsüblicher Bekanntmachung am 24. 07. 2012

hat der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit

Begründung vom 01. 08. 2012 bis 31. 08. 2012

öffentlich ausgelegen.

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes

ist am 07. 06. 2005 vom Umwelt- und

Planungsausschuss der Stadt beschlossen

und am 14. 06. 2005 öffentlich

bekanntgemacht worden (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Rat der Stadt hat am 11.12.2012

diesen

Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am

28.02.2013 ist der Bebauungsplan rechts-

verbindlich geworden (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Velbert, 20.12.2012

Der Bürgermeister

I.V.

Abteilungsleiterin

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 20.12.2012

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 20.12.2012

Bürgermeister

Beigeordneter/Stadtbaurat

Datum, 05.10.2012

Datum,11.12.2012

Datum, 20.12.2012

Velbert, 10.04.2013

Der Bürgermeister

I.V.

gez. Freitag

gez. Wendenburg

gez. Wendenburg

gez. Wendenburg

HINWEISE

RECHTSGRUNDLAGEN

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I Seite 58) , zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom
22. Juli 2011 (BGBl. I Seite 1509).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I Seite 132),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I Seite 466).

Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. März 2000 (GV. NRW. Seite 256),
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung  (BauO NRW) vom 22.12.2011
(GV. NRW. Seite 729).

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I Seite 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und
Gemeinden vom 22. Juli 2011 (BGBl. I Seite 1509).

Bodenverunreinigungen und Kampfmittel

Sollten sich bei Erd- und Bauarbeiten Hinweise ergeben, die auf eine Bodenbelastung schließen lassen oder
Hinweise auf Kampfmittel bestehen, ist unverzüglich die Ordnungsbehörde der Stadt Velbert zu informieren.
Erdarbeiten sind mit Vorsicht auszuführen. Bei erforderlichen Gründungen sind Probebohrungen mit Kunststoff-
oder Nichtmetallrohren vorzunehmen. Die Probebohrungen sind mit ferromagnetischen Sonden zu überprüfen.
Im Plangebiet, Gemarkung Velbert, Flur 29, 30 und 31, befinden sich die Altlastenflächen Nr. 7389/6 Ve und
7388/6 Ve sowie der Altstandort Nr. 7388/14. Bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderungen auf diesen Flächen ist
die Untere Bodenschutzbehörde (Kreis Mettmann) zu beteiligen.

Bodendenkmale

Auf die Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern nach §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW wird
hingewiesen. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Stadt als Untere Denkmalbehörde
oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informieren. Bei der Vergabe von
Ausschachtungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträgen sowie bei der Erteilung von Baugenehmigungen
sollen die Bauherren bzw. die ausführenden Baufirmen auf die Meldepflicht hingewiesen werden.

Deponieabschluss

Im Plangebiet befinden sich Altablagerungen der Werksdeponie der ehemaligen Gießerei Woeste
(Altlastennummer 7389/6), die im Sinne der Deponieverodnung (DepV) als Deponie der Klasse DKI einzuordnen
sind. Für diese in der Plandarstellung gekennzeichnete Fläche wird in der Abstimmung mit der zuständigen
Genehmigungsbehörde ein Änderungsantrag zur Genehmigung eines geeigneten Deponieabschlusses gestellt.

Artenschutz

Die Bestimmungen zum besonderen Artenschutz, insbesondere § 44 Abs. 1 BNAtSchG, sind unmittelbar gültig und
zu beachten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ergeben sich hieraus für die Umsetzung der Planung folgende
Anforderungen:

 Gebäudeabriss und Gehölzfällungen sind während des Winters und damit außerhalb der Vogelbrutzeit
und außerhalb der Sommerquartierzeiten der Fledermäuse durchzuführen. Auf zeitliche Einschränkungen
der Bauphase kann verzichtet werden, wenn auf andere Weise sichergestellt ist, dass keine besetzten
Fledermausquartiere und Brutplätze betroffen sind.

 Es ist die Anbringung von drei Quartiershilfen für baumbewohnende Fledermausarten sowie von fünf
Quartiershilfen für gebäudebewohnende Fledermausarten vor Fällung der Gehölze bzw. Abriss der
Gebäude vorgesehen.

 Für den potenziell an den ehemaligen Gießereigebäuden brütenden Turmfalken ist die Anbringung einer
Nisthilfe vor Abriss der Gebäude vorgesehen.

DIN-Vorschriften

Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige Richtlinien) in der jeweils gültigen Fassung,
auf die in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können bei der Stadt Velbert, Fachabteilung
Umwelt und Stadtplanung, eingesehen werden.

ZEICHNERISCHE

DARSTELLUNG

Verlängerung einer Linie

Rechter Winkel

Hilfslinie

Parallele

Maßhilfspunkt

Vorhandene Einzelbäume

Abwasserkanal

Überdachungen

Abgrenzung von Zufahrten, Zugängen, usw.

Vorhandene Gebäude  mit Hausnummer
und Anzahl der Vollgeschosse

BESTANDSKARTIERUNG

Zaun

Hecke

Böschung

II

12

Stützmauer

ZEICHENERKLÄRUNG

- ÖSTLICHE SONTUMER STRASSE -

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Die planungsrechtlichen Festsetzungen beruhen auf § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I, Seite 2414); ), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (GVBl. I Seite 1509), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I, Seite 132), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I,
Seite 466), der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I Seite 58), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (GVBl. I Seite 1509).

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 4 u. 11 BauNVO)
1.1 Allgemeines Wohngebiet
1.1.1 Im WA 1 bis WA 8 sind die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden nicht zulässig

(§ 1 Absatz 5 BauNVO).
Im WA 1 bis WA 8 sind
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
 Gartenbaubetriebe und Tankstellen,
nicht zulässig (§ 1 Absatz 6 BauNVO).

1.1.2 Im WA 9 sind
 Wohngebäude,
 die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
nicht zulässig (§ 1 Absatz 5 BauNVO).

Im WA 9 sind
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
 Anlagen für Verwaltungen,
 Gartenbaubetriebe und
 Tankstellen
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Absatz 6 BauNVO).

Im WA 9 sind sonstige nicht störende Gewerbebetriebe allgemein zulässig (§ 1 Absatz 6 BauNVO).

1.1.3 Im WA 2 ist die Änderung, Nutzungsänderung und Erneuerung der zulässigerweise errichteten Anlagen
allgemein zulässig (§ 1 Absatz 10 BauNVO). Die Errichtung von Wohngebäuden ist erst nach Aufgabe
des bestehenden Betriebes zulässig (§ 9 Absatz 2 BauGB).

1.1.4 Im WA 3 und WA 6 sind Nebenanlagen, die der Versorgung der Baugebiete gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO
dienen, ausnahmsweise zulässig.

1.2 Sonstiges Sondergebiet
1.2.1 Das Sonstige Sondergebiet dient gemäß § 11 BauNVO der Unterbringung von großflächigem und nicht

großflächigem Einzelhandel und hat die Zweckbestimmung: Einzelhandel/Lebensmittelverbrauchermarkt.
1.2.2 Zulässig sind:

 ein Lebensmittelverbrauchermarkt mit zentren- & nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß der
„Velberter Liste" mit einer Verkaufsfläche von maximal 3.900 m²; die Verkaufsfläche für
zentrenrelevante Randsortimente gemäß der „Velberter Liste" darf 15 % der Gesamtverkaufsfläche
nicht überschreiten,

 ein Drogeriemarkt mit den Sortimenten „Drogerie, Kosmetik / Parfümerie" gemäß „Velberter Liste" mit
einer Verkaufsfläche von maximal 600 m²; die Verkaufsfläche für zentrenrelevante bzw. zentren- und
nahversorgungsrelevante Randsortimente gemäß der „Velberter Liste" darf 15 % der
Gesamtverkaufsfläche nicht überschreiten,

 Läden mit  einer Verkaufsfläche von maximal 100 m² jeweils; insgesamt darf eine Verkaufsfläche von
500 m² nicht überschritten werden,

 Schank- und Speisewirtschaften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.
1.2.3 Ausnahmsweise zulässig sind nicht störende Handwerksbetriebe.

2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Absatz 1 Nr.1, 2 und 6 BauGB i.V.m. §§ 19,
22 u. 23 BauNVO)

2.1 Im SO sowie in den WA 1 bis WA 3 sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Länge
der Gebäude darf mehr als 50 m betragen (§ 22 Absatz 4 BauNVO).

2.2 Die zulässige Grundfläche im SO darf durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauNVO genannten
Anlagen bis zu einer GRZ von 1,0 und in den Allgemeinen Wohngebieten (WA) bis zu einer GRZ von 0,8
überschritten werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).

2.3 Im WA 4 - WA 8 ist die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§ 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB):
 WA 4 = 7 Wohnungen
 WA 5, 7 und 8 = 2 Wohnungen
 WA 6 = 11 Wohnungen

3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 u. 18 BauNVO)
Die Höhe baulicher Anlagen im SO wird mit maximal 278,00 m über Normalhöhennull festgesetzt
(§ 16 Absatz 2 Nr. 4 BauNVO).

4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Absatz 1 Nr. 21 BauGB)
4.1 Das in der Planzeichnung im WA 2, dem Sonstigen Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel" und der

privaten Verkehrsfläche dargestellte Leitungsrecht  gilt für eine bestehende Leitung zu Gunsten des
zuständigen Leitungsträgers.

4.2 Innerhalb der privaten Grünfläche ist ein mindestens 2,50 m breiter Fuß- und Radweg zu Gunsten der
Öffentlichkeit anzulegen, der die Verbindung vom bestehenden Panoramaradweg Niederbergbahn mit
dem Wohngebiet herstellt.

5 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Absatz 1 Nr. 24 und § 31
Absatz 1 BauGB)

5.1 Der Anlieferverkehr im SO ist südlich bzw. östlich der überbaubaren Grundstücksfläche anzuordnen.
Hiervon kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn mittels eines schallschutztechnischen
Gutachtens nachgewiesen wird, dass an den nächstgelegenen Fenstern von Aufenthaltsräumen in
Wohngebäuden Beurteilungspegel Lr (gemäß DIN 4109) von 35 dB(A) nachts nicht überschritten
werden.

5.2 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Schallschutzmaßnahmen in den mit             gekenn-
zeichneten Flächen erforderlich. Die Luft-Schalldämmung von Außenbauteilen muss für die geplanten
Räume mindestens die Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereichs (gemäß DIN 4109) erfüllen.

Lärmpegel- Schalldämm-Maß  Schalldämm-Maß
bereichfür Büroräume  für Aufenthaltsräume in Wohnungen
III 30 35
IV 35 40
V 40 45

An den mit  I  I I I I I I I I I I  gekennzeichneten Außenfassaden von Gebäuden sind bei zum Schlafen
vorgesehenen Räumen oder Kinderzimmern schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungsanlagen
(gemäß VDI-Richtlinie 2719, Ausgabe 1987-08) vorzusehen sofern eine ausreichende Belüftung nicht
anderweitig sichergestellt ist (§ 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB). Von der Festsetzung fenster-unabhängiger
Lüftungsanlagen können Ausnahmen zugelassen werden, wenn aufgrund von Gebäudestellung, Abstand
zur Verkehrsfläche oder sonstigen technischen Vorkehrungen durch ein schalltechnisches Gutachten
nachgewiesen wird, dass an den nächstgelegenen Fenstern von Aufenthaltsräumen, Büroräumen oder
sonstigen Räumen zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen Beurteilungspegel Lr von
35 dB(A) nachts nicht überschritten werden.
Ausnahmsweise kann von den vorgenannten Festsetzungen auch abgewichen werden, wenn im
Rahmen eines Einzelnachweises (schallschutztechnisches Gutachten, Verkehrsgutachten) ermittelt wird,
dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz
resultieren.

6 Anpflanzen & Erhalt von Bäumen (§ 9 Absatz 1 Nr. 25 a u. b BauGB)
6.1 Im SO ist pro 10 Stellplätzen ein Laubhochstamm mit einem Stammumfang von STU 16/18 cm zu

pflanzen.
6.2 Innerhalb der privaten Grünflächen und nicht überbaubaren Grundstücksfläche, für die gemäß

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b  BauGB ein Erhaltungsgebot festgesetzt ist, sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft
zu erhalten. Zulässig sind ordnungsgemäße Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen. Bei Abgang von
Gehölzen sind diese in der folgenden Pflanzperiode durch artgleiche Nachpflanzungen innerhalb der
Fläche des Erhaltungsgebots zu ersetzen. Die Maßnahmen zum ordnungsgemäßen Abschluss der
Deponie bleiben von dieser Festsetzung unberührt.

7389/6

Gasleitung, unterirdisch

Hauptversorgungsleitungen (§ 9 Abs. 13 BauGB)

C

Aussenfassaden mit Schallschutzmaßnahmen

Geschossflächenzahl (GFZ)
z.B. 1,0

Abteilung 3.1

Umwelt und Stadtplanung

C   Geodatenbasis Kreis Mettmann - Vermessungs- und Katasteramt

     ergänzt durch Fachgebiet IV.4.6 Vermessung der Technischen Betriebe Velbert AöR

BEBAUUNGSPLAN NR.            654

Sortimentsabgrenzung zur Vermeidung negativer städtebaulicher Auswirkungen im Sinne des § 11 Absatz 3
BauNVO gemäß des die örtliche Situation von Velbert beurteilenden „ Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die
Stadt Velbert, Dortmund, Februar 2008“  mit der „Velberter Liste“ auf der Grundlage des Beschlusses des Rates
der Stadt Velbert vom 11.03.2008, in Verbindung mit § 1 Absatz 6 Nr.11 und § 9 Absatz 2a Satz 2 des
Baugesetzbuches (BauGB).

»Velberter Liste« 2008

oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines  
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, 

Baugebietes

Koordinatenverzeichnis gem. Lagestatus 177:

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente

25 Blumen aus 52.49.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen und

Saatgut (NUR: Blumen)

26 Drogerie, Kosmetik, Parfümerie 52.33 Einzelhandel mit Parfümeriewaren und

Körperpflegemitteln. Sonstiger Facheinzelhandel, a.n.g. (NUR:

aus 52.49.9 Einzelhandel mit Waschmitteln für Wäsche, Putz- und

Reinigungsmitteln, Bürstenwaren und Kerzen)

27 Nahrungs- und Genussmittel 52.11.1 Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne

ausgeprägten Schwerpunkt

52.2 Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren

28 Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 52.31.0 Apotheken

29 Zeitungen, Zeitschriften aus 52.47.2 Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften (NUR:

52.47.3 Fachzeitschriften)

Einzelhandel mit Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen

Zentrenrelevante Sortimente

Nr. Kurzbezeichnung-Sortiment Nr. nach Bezeichnung nach WZ 2003

WZ 2003 (Wirtschaftszweig, Stat. Bundesamt, Ausgabe 2003)

1 Augenoptik 52.49.3 Augenoptiker

2 Bekleidung 52.42 Einzelhandel mit Bekleidung

(Sportbekleidung unter Sportartikel)

3 Briefmarken, Münzen aus 52.48.2 aus 52.48.2 (nur Sammlerbriefmarken und -münzen

4 Bücher aus 52.47.2 Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften (NUR Bücher)

5 Computer (PC - Hard- und Software) 52.49.5 Einzelhandel mit Computern, Computerteilen, peripheren

Einheiten und Software

6 Elektrokleingeräte aus 52.45.1 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten und

elektrotechnischen Erzeugnissen, anderweitig nicht genannt

(NUR Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten sowie Näh-

und Strickmaschinen)

7 Foto- und optische Erzeugnisse 52.49.4 Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen

und Zubehör (ohne Augenoptiker)

8 Glas, Porzellan, Keramik 52.44.4 Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren

9 Kinderwagen aus 52.44.6 Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren

daraus NUR: Kinderwagen)

10 Kurzwaren, Schneiderbedarf, 52.41.2 Einzelhandel mit Kurzwaren, Schneiderbedarf, Handarbeiten

Handarbeiten sowie Meterware sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche

für Bekleidung und Wäsche

11 Haus-, Bett-, Tischwäsche aus 52.41.1 Einzelhandel mit Haushaltstextilien

12 Heimtextilien, Gardinen 52.44.7 Einzelhandel mit Heimtextilien

13 Hausrat aus 52.44.3 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen (darunter NICHT:

Einzelhandel mit Bedarfsartikeln für den Garten, Möbeln und

Grillgeräten für Garten und Camping, Kohle-, Gas- und Ölöfen)

14 Medizinische und orthopädische Geräte 52.32.0 Einzelhandel mit medizinischen und

orthopädischen Geräten

15 Musikinstrumente und Musikalien 52.45.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien

16 Papier, Büroartikel, Schreibwaren 52.47.1 Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren,

sowie Künstler- und Bastelbedarf Schul- und Büroartikeln

17 Schuhe, Lederwaren 52.43 Einzelhandel mit Schuh- und Lederwaren

18 Spielwaren 52.48.6 Einzelhandel mit Spielwaren

19 Sport- und Campingartikel 52.49.8 Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln

(Campingmöbel: s. Möbel) (ohne Campingmöbel)

20 Telekommunikationsartikel 52.49.6 Einzelhandel mit Telekommunikationsendgeräten und

Mobiltelefonen

21 Uhren, Schmuck 52.48.5 Einzelhandel mit Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck

22 Unterhaltungselektronik 52.45.2 Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik und Zubehör

23 Waffen, Jagdbedarf, Angeln 52.49.9 Sonstiger Facheinzelhandel a.n.g (daraus (NUR: Einzelhandel mit

Handelswaffen, Munition, Jagd- und Angelgeräten)

24 Wohneinrichtungsbedarf (ohne Möbel),  aus 52.48.2 Einzelhandel mit Kunstgegenständen,Bildern, kunstgewerblichen

Bilder, Poster, Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und Geschenkartikel;

Bilderrahmen, Kunstgegenstände aus 52.44.6   Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren

(darunter NICHT: Möbel aus Holz, Kork, Flechtwerk oder Korbwaren)

Nicht zentrenrelevante Sortimente

30 Baumarkt-Sortiment im engeren Sinne aus 52.46 Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerker-

bedarf (daraus NICHT: Garten- und Campingartikel, Kfz- und

und aus Fahrradzubehör

52.44.3 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen (daraus

und aus NUR: Kohle-, Gas- und Ölöfen)

52.48.1 Einzelhandel mit Tapeten und Bodenbelägen (daraus NICHT:

und aus Einzelhandel mit Teppichen)

52.45..1 Einzelhandel mit elektrischeHaushaltsgeräten und elektrotechnischen

Erzeugnissen (daraus NUR: a.n.g. elektrotechnische Erzeugnisse

31 Bettwaren aus 52.41.1 Einzelhandel mit Haushaltstextilien

(daraus NUR: Einzelhandel mit Bettwaren)

32 Elektrogroßgeräte aus 52.45.1 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus NUR:

Elektrogroßgeräte)

33 Fahrräder und Zubehör 52.49.7 Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und Zubehör

34 Gartenartikel (ohne Gartenmöbel) aus 52.44.3 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen

(daraus NUR: Bedarfsartikel und Grillgeräte

für den Garten)

und aus Einzelhandel mit Eisen-, Metall- und

52.46.1 Kunststoffwaren (daraus NUR: Rasenmäher,

Eisenwaren und Spielgeräte für den Garten)

35 Kfz-Zubehör 50.30.3 Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und - zubehör

36 Leuchten, Lampen 52.44.2 Einzelhandel mit Beleuchtungsartikeln

37 Möbel 52.44.1 Einzelhandel mit Wohnmöbeln

und aus

52.49.9 Sonstiger Facheinzelhandel (daraus NUR:

Einzelhandel mit Büromöbeln)

und aus

52.44.3 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen

(daraus NUR: Möbel für Garten und Camping)

und aus

52.44.6 Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Flecht- und

Korbwaren (daraus NUR: Einzelhandel mit

Korbmöbeln)

und aus

52.50.1 Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen

38 Pflanzen, Samen 52.49.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen und

Saatgut (daraus NUR: Einzelhandel mitPflanzen und Saatgut)

39 Teppiche (oder Teppichböden) 52.48.1 Einzelhandel mit Tapeten und Bodenbelägen

(daraus NUR: Einzelhandel mit Teppichen)

40 Zoologischer Bedarf und lebende Tiere 52.49.2 Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen,

Zweckbestimmung: Gas

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des zuständigen

Versorgungsträgers zu belastende Fläche

K:\01_Bebauungspläne\654_Oestl Sontumer Strasse\07_Rechtskraft\Velbert_BP-654_Sontumer-Str_12-10-2012_Satzung.dwg

Die in rotvioletter Farbe eingetragenen Änderungen erfolgten

aufgrund des Ratsbeschlusses vom 11.12.2012  über

Anregungen.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 10.04.2013

Der Bürgermeister

I.V.

gez. Wendenburg

gez. Brandner

Städt. Vermessungsrätin

gez. Glaubitz

STADT  VELBERT

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

Öffentlich bestellte

Vermessungsingenieurin

gez. Pennekamp


